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Zitat von fossi74

Außerdem: Wer schreibt vor, dass du die Klausuren so irrsinnig aufwendig korrigieren
musst? Kommt das von oben, oder toben sich da irgendwelche hundertprozentigen an
deiner Schule aus?

Egal, ob man einmal oder zweimal liest, die Korrekturvorgaben und das Bewertungsraster sind
ja immer gleich. In Englisch (ich nehme an, in den anderen Fremdsprachen ist es gleich) hat
man in Oberstufenklausuren allein auf der Sprachebene 15 Einzelkriterien, die bepunktet
werden müssen (Teil A und B zusammen genommen), dazu kommen noch die Inhaltskriterien
(in meiner letzten Klausur z.B. 8). Oben drauf kommt die Vorgabe, positiv mit
Verbesserungsvorschlag zu korrigieren.

Würde man den letzten Aspekt streichen und beispielsweise nur Abitur-Korrekturzeichen
verwenden müssen, ließe sich wohl viel Zeit einsparen.
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